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Bundes - Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

I

(N1-. 23.) Gesetz, betreffend die Organisation der Bundeskonsulate, sowie die Amtsrechte
und Pflichten der Bundeskonsuln Vom 8. November l867.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Königvon PreußenIc.

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung des

Bundesrathesund des Reichstages, was folgt:
«

I. Organisation der Bundeskonsulate

Z. 1.

«

Die Bundeskonsuln sind berufen, das Interessedes Bundes, namentlich
in Bezug auf Handel, Verkehr und Schiffahrtthunlichstzu schützenund zu
ördern,die Beobachtungder Staatsverträge zu uberwachenund den Angehörigen
er Bundesstaaten, sowie anderer befreundeterStaaten in ihren Angelegenheiten

Rath und Beistand zu gewähren. Sie mussenhierbei nach den Bundesgesetzen
und den ihnen ertheilten Jnstruktionen sichrichten und die durch die Gesetzeund
die Gewohnheitenihres AmtsbezirksgebotenenSchrankeneinhalten. -

Z. 2.
»

Unter Konsul im Sinne dieses Gesetzes ist der Vorsteher eines General-
konsulats,Konsulats oder Bizekonsulatszu verstehen. ,

§. 3. s

Die Bundeskonsulnsind der Aufsichtdes Bundeskanzlersunterworfen. Jn
Angelegenheitenvon allgemeinem Interesse berichtensie an den Bundeskanzler
UIJZZempfangen von ihm ihre Weisungen. In dringlichenFällen haben sie gleich-
zeitigdie erforderlichenAnzeigenüber erheblicheThatsachenunmittelbar an die
zunachstbetheiligtenRegierungen gelangen zu lassen.

Vuudes.Gks-tzbc.1867. 22 JU

Ausgegeben zu Berlin den 19. November 1867.
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Jn besonderen, das Jnteresse eines einzelnenBundesstaates oder einzelner
BundesangehörigerbetreffendenGeschäftsan·elegenheitenberichten sie an die Re-

gierung des Staates, um dessenbesonderes nteressees sichhandelt, oder dem die

betheiligtePrivatperson angehört;auch kann ihnen in solchenAngelegenheitendie

Regierung
eines BundesstaatesAufträgeertheilenund unmittelbare Berichtserstattung

ver angen. .

§. 4.

Die Bundeskonsuln werden vor Antritt ihres sAmtes dahin vereidet, daß
sieihre Dienstpflichtengegen den NorddeutschenBund nach Maaßgabedes Gesetzes
und der ihnen zu ertheilendenJnstruktionen treu und gewissenhafterfüllenund
das Beste des Bundes fördernwollen.

Z. 5.

Die Bundeskonsuln können ohne Genehmigung des Bundespräsidiums
weder Konsulate fremderMächtebekleiden,noch Geschenkeoder Orden von frem-
den Regierungen annehmen.

s. 6.

Bundeskonsuln, welchesich von ihrem Amte ohne Urlan entfernt
halten, werden so angesehen, als ob sie die Enthebung von ihrem Amte nach-
gesuchthätten.

«

§. 7.

Zum Berufskonsul (consul missus) kann nur derjenigeernannt werden,
welchemdas Bundesindigenat zustehtund welcherzugleich

l) entweder die zur juristischenLaufbahn in den« einzelnenBundesstaaten
erforderlicheerste Prüfung bestanden hat und außerdemmindestens drei

Jahre im inneren Dienste oder in der Advokatur und mindestens zwei
Jahre im Konsulatsdienstedes Bundes oder eines Bundesstaates beschäftigt
gewesenist, oder

2) die besonderePrüfung bestandenhat , welchefürdie Bekleidung desAmtes
eines Berufskonsuls einzuführenist. Die näheren Bestimmungen
über diesePrüfung werden von dem Bundeskanzlererlassen«

Die vorstehendenBestimmungenkommen jedocherst vom 1. Januar 1873.
ab zur Anwendung

§. 8.

Die Berufskonsuln erhalten Besoldung nach Maaßgabedes Bundes-

haushalts - Etats

Reises und Einrichtungskosten,sowiesonstigeDienstausgabenwerden ihnen
aus Bundesmitteln besonderserstattet. .

D. te
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Die Familien der Berufskonsuln werden , wenn letzterewährendihrer
Amtsdauer sterben, auf Bundeskosten in die Heimath zurückbefördert.

Die Verufskonsuln erheben die in dem Konsular-Tarifevorgesehenen»Ge-

bührenfür Rechnung der Vundeskasse.
Die Berufskonsulndürfen keine kaufmännischenGeschäftebetreiben.
In Bezug auf den Aintsverlust, die Dienstentlassung, die Versetzung in

den Ruhestand und die Amtssuspension unterliegen die Verufskonsuln bis zum

Erlaß eines Bundesgesetzesden in dieserBeziehungfür die Preußischendiploma-
tischenAgenten zur Zeit eltenden Vorschriftenmit der Maaßgabe, daß die in

diesen Vorschriften dem inisterium der auswärtigenAn elegenheitenbeiwoh-
nenden Zuständigkeitendem Bundeskanzlerund die nach denseben dem Disziplinar-

hoxeåmd
dem StaatsministeriumheiwohnendenZuständigkeitendem Bundesrathe

ge u ren.

Z. 9.

Zu Wahlkonsuln (consu1es electi) sollen vorzugsweiseKaufleute ernannt

werden, welchen das Vundesindigenat zusteht.
«

Z. 10.

Die Wahlkonsulnbeziehendie in Gemäßheitdes Konsular-Tarifszu erheben-
den Gebührenfür sich.

DienstlicheAusgaben können ihnen aus »Bundesmittelnersetztwerden.

Jhre Anstellung ist jederzeitohne Entschadigungwiderruflich

Z. 11.

Die Konsuln können mit Genehmigungdes Bundeskanzlersin ihrem Amts-

bezirkekonsularischePrivatbevollmächtigte(K!I·psular-Agenten)bestellen.
Den Konsular-Agentensteht die selbststcmdigeAusübung der in diesemGe-

setzeden Konsuln beigelegtenRechte nicht zu.»
Den Konsular-Agentenkönnen die von ihnennachMaaßgabedes Konsular-

Tarifs erhobenenGebührenganz oder theilweisebelassenwerden.

ll. Amtsrechteund Pflichtender Bundeskonsuln.

Z. 12.

Jeder Bundeskonsul hat über die in seinem Amtsbezirkewohnendenund
«

zuhdiesemBehuse bei ihm angemeldetenBundesangehörigeneine Matrikel zu
u ren.

»

So lange ein Bundesangehörigerin die Matrikel eingetragenist, bleibt

chttzsein heimathlichesStaatsbürgerrechterhalten, auch «

wenn essen Verlust
lediglichin Folge des Aufenthalts in der Fremde eintreten würde.

«

22s s. 13.
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Z. 13.

Die Befugnißder Konsuln zu Eheschließungenund zur Beurkundungder ·

Heirathen, Geburten und Sterbefälle der Bundesan ehörigenbestimmt sich bis

zum Erlaß eines dieseBefugniß regelndenBundesgesegesnach den Landesgesetzen
der einzelnen Bundesstaaten.

"

Wenn nach den Landesgesetzendie Befugnißvon einer besonderen Er-

mächtigungabhängigist, so wird die letzterevon dem Bundeskanzlerauf Antrag
der Landesregierungertheilt.

Z. 14.

Die Bundeskonsulnsind befugt zur LiegalisationderjenigenUrkunden, welche
in ihrem Amtsbezirkeausgestellt oder beglaubigtsind.

s. «15.

Die schriftlichenZeugnisse,welchevon den Bundeskonsulnüber ihre amt-

lichen Handlungen und die bei Ausübung ihres Amtes wahrgenommenenThat-
sachen unter ihrem Siegel und ihrer Unterschriftertheilt sind, haben die Beweis-

kraft ösfentlicherUrkunden. .

«

§. 16.

Den Bundeskonsuln steht innerhalb ihres Amtsbezirks in Ansehungder

Rechtsgeschäfte,welcheBundesangehörigeerrichten, insbesondereauch derjenigen,
welchedieselbenmit Fremden schließen,das Recht der Notare zu, dergestalt,daß
die von ihnen aufgenommenenund mit ihrer Unterschriftund ihrem Siegel ver-

sehenen Urkunden den innerhalb der Bundesstaaten aufgenommenen Notariats-
Urkunden gleichzu achten sind.

Z. 17.
Bei Aufnahme der Urkunden (§. 16.) haben die BundeskonsulnzweiZeugen

zuzuziehen, in deren Gegenwart die Verhandlung vorzulesen und von den Be-

theiligten durch Unterschrift oder im Falle der Schreibensunerfahrenheitdurch
Handzeichenzu vollziehenist.

Die Befolgung dieser Vorschriftenmuß aus der Urkunde hervorgehen,
widrigenfalls dieselbenicht die Kraft einer Notariats-Urkunde hat. Diese Kraft
mangelt auch in dem Falle , wenn der Konsul oder seine Frau oder einer von

seinen oder seiner Frau Verwandten oder Verschwägertenin auf- oder absteigen-
der Linie oder in der Seitenlinie bis zum Grade des Oheims oderNefsen ein-

schließlichbei der Verhandlung betheilit war, oder wenn darin eine Verfügung

zutGfkmstesxti
einer der vorgenannten sEiersonenoder der hinzugezogenenZeugen

ge ro en i .

-

Z. «18.
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s. «18.

Die Bundeskonsuln sind berufen, der in ihrem Amtsbezirkebefindlichen
Verlassenschaftenverstorbener Bundesangehöriger,wenn ein amtlichesEinschreiten
wegen Abwesenheitder nächstenErben oder aus ähnlichenGründen geboten er-

scheint,sich anzunehmen,«sie sind hierbei insbesondere ermächtigt,den Nachlaßzu

versiegelnund zu inventarisiren, den beweglichenNachlaß,wenn die Umständees

erfordern, in Verwahrung zu nehmen und öffentlichzu verkaufen,sowie die vor-

handenen Gelder zur Tilgung der feststehendenSchulden zu verwenden.

Z. 19.

Die Bundeskonsuln können innerhalb ihres Amtsbezirks an die dort sich
aufhaltenden Personen auf Ersuchen der Behördeneines Bundesstaates Zustel-.
lungen jeder Art bewirken. Durch das schriftlicheZeugnißdes Konsuls über die

erfolgteZustellungwird diesenachgewiesen. .

Z. 2().

ZurAbhörung von Zeugen und zur Abnahme von Eiden sind nur die-

jenigenBundeskonsuln befugt, welchedazu vom Bundeskanzlerbesonders ermäch-
tigt sind. Die von diesenKonsuln aufgenommenenVerhandlungen stehen den

Verhandlungender zuständigeninländischenBehördengleich.

Z. 21.

Bei Rechtsstreitigkeitender Bundesangehörigenunter sichund mit Frem-
den sind die Bundeskonsulnberufen , nicht allein auf Antrag der Parteien den
Abschlußvon Vergleichenzu vermitteln , sondern auch das Schiedsrichteramtzu

übernehmen,wenn sie in der durch die OrtsgesetzevorgeschriebenenForm von

den Parteien zu Schiedsrichternernannt werden.

§. 22.

Den Bundeskonsuln steht eine volle Gerichtsbarkeitzu, wenn sie in Län-
dern residiren, in welchen ihnen durch Herkommenoder durch Staatsverträge
die Ausübun der Gerichtsbarkeitgestattet ist.

Der onsulargerichtsbarkeitsind alle m den Konsular-Jurisdiktionsbezirken
wohnenden oder sich aufhaltendenBundesangehörigenund Schutzgenossenunter-

worfen. In Betreff der politischenVerbrechen und« Vergehen jedochnur , wenn ;

diesebkiPtdinnerhalb
des NorddeutschenBundes oder in Beziehungauf denselben

veru m .

.

.

.

Z. 23.

.« Die Jurisdiktionsbezirkeder einzelnenKonsuln werden von dem Bundes-

kanzler nach Vernehmung des Ausschussesdes Bundesrathes für Handel und

Verkehrbestimmt.
-

§. 24.



.-

... 142 .-

s. 24.

Bis zum Erlasse eines Bundesgesetzesüber die Konsulargerichtsbarkeitwird

dieselbevon den BundeskonsulnnachMaaßgabedes über die Gerichtsbarkeitder

Konsuln in Preußen erlassenenGesetzesvom 29. Juni 1865. (Gesetz-Samml.
S. 681.) ausgeübt. Die nach diesem Gesetzeden PreußischenMinistern und

Gesandten übertragenenBefugnissestehen jedochdem Bundeskanzler zu.
Neue Bundesgesetzeerlangen in den Konsular- Jurisdiktionsbezirkennach

Ablauf von sechsMonaten, von dem Tage gerechnet,an welchemdieselbendurch
das Bundesgesetzblattverkündet worden sind, verbindlicheKraft. ·

»s.25.

Die Bundeskonsuln sind befugt, den in ihrem Amtsbezirkesich aufhalten-s
den BundesangehörigenPässe auszustellen, sowie Pässe zur visiren, die Pässe
fremder Behördenjedochnur zum- Eintritt in das Bundesgebiet.

Z. 26.

HülfsbedürftigenBundesangehörigenhaben die Bundeskonsulndie Mittel

zur Mi derung augenblicklicherNoth oder zur Rückkehrin die Heimath nach
Maaßgabeder ihnen ertheilten Amtsinstruktion zu gewähren.

s. 27.

Die Bundeskonsuln haben den Schiffen der Bundes-Kriegsmarine, sowie
der BesatzungderselbenBeistand und Unterstützungzu gewähren. Jnsbesondere
müssensie die Befehlshaber derselben von den in ihrem Amtsbezirkein Bezug
auf fremde KriegsschiffebestehendenVorschriften und Ortsgebräuchen,sowie von

etwa dort herrschendenepidemischen»undansteckendenKrankheiten«unterrichten.»

.

l

§. 28.

Wenn Mannschaftenvon Kriegsschiffendesertiren, so haben die Bundes-

konsuln bei den Orts- und Landesbehördendie zur Wiederhabhaftwerdungder-

. selben erforderlichenSchritte zu thun.
-

s. 29.

Die Bundeskonsuln haben zum Schutze der von ihnen dienstlichzu ver-

tretenden Interessen, insbesondere zdumTransport von Verbrechernund hülfs-
bedürftigenPersonen, den Beistand er Befehlshaberder Kriegsschiffein Anspruch
zu nehmen. ·

.

Z. 30.

Die Bundeskonsulnhabendie Jnnehaltungder wegen Führungder

Bundesflagge bestehendenVorschriftenzu uberwachen.
§ in

III
C.
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Z. 31.

Sie haben die Meldung der Schiffsführerentgegen»zunehmen und an

den Bundeskanzler über Unterlassungdieser Meldung zu berichten.

Z. 32.

Sie bilden für die Schiffe der Bundes-Handelsmarin-e im Hafen ihrer
»

Residenzdie Musterungsbehörde. ,

Z. 33.

Sie sind befugt, über dieseSchiffe die Polizeigewaltauszuüben.

Z. 34.

Wenn Mannschaftenvon solchenSchiffen dersertiren,so haben die Bundes-
konsuln auf Antrag des Schiffers bei den Ortsz oder Landesbehördendie zur

WiederhabhaftwerdungderselbenerforderlichenSchritte zu thun.

Z. 35.

Die Bundeskonsulnsind befugt, an Stelle eines gestorbenen,erkrankten

oder sonst zur Führung des Schiffes untauglichgewordenenSchiffers auf den

Antrag der Betheiligten einen neuen Schiffsfuhrer einzusetzen

g. 36.

Sie find befugt, die Berklarungen aufzunehmen,und bei Unfällen, von
«

welchendie Schiffe betroffenwerden, die erforderlichenBergungs- und Rettungsk
maaßregelneinzuleitenund zu überwachen,sowie in Fällen der großenHaverei
auf Antrag des Schiffsführersdie Dispache auszumachen

Z. 37.

In Betreff der Befugnißder Konsulnzur Mitwirkung bei dem Verkaufe
eines Schiffes durchsden Schiffer und «beiEingehung von Bodmereigeschäftem
sowie in Betreff der einstweiligenEntscheidungvon StreitigkeitenzwischenSchiffer
und Mannschaftsind die Vorschriften Art. 499. 537. 547. 686. des Allgemeinen
DeutschenHandelsgesetzbuchesmaaßgebend,"in Betreff ihrer Befugniß ur Erthei-
lung von interimistischenSchiffscertisikatewbewendet es bei den Horschriften
des Bundesgesetzes,betreffenddie Nationalität der Kauffahrteischiffeund ihre·
Befugnißzur Führung der Bundesflagge, vom 25. Oktober 1867,

Z. 38.

Die von den Bundeskonsulnzu erhebendenGebührenwerden durch Bun-

desgesetzfestgestellt. Bis zum Inkrafttreten eines solchenGesetzeserfolgtGdie.
e-



Gebiihrenerhebungnach einem von dem Bundeskanzlerim Einvernehmenmit
dem Ausschussedes Bundesrathes für Handel und Verkehrzu erlassendenpro-
visorischenTarife.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes-Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den 8. November 1867.

(l«. s.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

Das im Z. 24. des vorstehendenGesetzesin Bezug genommene, über die
Gerichtsbarkeit der Konsuln in Preußen erlasseneGesetzvom 29. Juni 1865.
lautet, wie folgt:

Vsir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von PreußenIc.

veror?nlent,
mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie,

was o g :

I. AllgemeineBestimmungen

Z. 1.

UnserenKonsuln steht die Gerichtsbarkeitzu, wenn sie in Ländern residiren,
in welchen ihnen durch Herkommen oder durch Staatsverträgedie Ausübun
der Gerichtsbarkeit gestattet ist. Der Konsulargerichtsbarkeitsind alle in den
Konsular-Jurisdiktionsbezirkenwohnenden oder sich aufhaltendenPreußenund
PreußischenSchutzgenossenunterworfen.

Z. 2.

Soweit dieses Gesetz nicht etwas Anderes bestimmt, oder soweit nicht

Zerkommenoder Staatsverträgeentgegenstehen, umfaßt die Gerichtsbarkeitder «

onsuln sowohl die Civil- als die Strafgerichtsbarkeit, beide m gleichemUm-
fange, wie sie den ordentlichenKollegialgerichtender ersten Instanz (Kreis- und

·

Stadt-
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Stadt erichten)in denjenigenLandestheilender Monarchiezustehen, in welchen
das A gemeineLandrecht und die AllgemeineGerichtsordnungGesetzeskrafthaben.

Z. 3.

Unter Konsul im Sinne dieses Gesetzesist der Vorsteher eines General-

konsulats, Konsulats oder Vizekonsulats zu verstehen. Jm Falle der Abwesen-
heit oder Verhinderung des Vorstehers wird dessen Gerichtsbarkeitvon seinem
ordnungsmäßigberufenen Stellvertreter ausgeübt.

§. 4.

Die Jurisdiktionsbezirkeder einzelnenKonsuln werden von dem Minister
der auswärtigenAngelegenheitenbestimmt.

s. 5.

An dem Orte , wo eine KöniglicheGesandtschaftihren Sitz hat, sowie in

dem angrenzenden,von dem Minister der auswärtigenAngelegenheitenzu be-

stimmenden Bezirke (Z. 4.), wird die Konsulargerichtsbarkeit(§ . I. und 2.) in

Ermangelung eines dort residirendenKonsuls von dem Kanzler er Gesandtschaft
als Delegirten der letzterenausgeübt.

§. 6.

Jn Bezug auf die Befähigung,die Ernennung,die Dauer der Anstellung,
den Amtsverlust, die Dienstentlassung, die Versetzungin den Ruhestand und diel

Amtssuspension der mit GerichtsbarkeitversehenenKonsuln sund Kanzler der

Gesandtschaftengelten nicht die für die richterlichenBeamten , sondern die für
die Konsularbeamtenund GesandtschaftskanzlerbestehendenVorschriften.

Z. 7.

Die mit GerichtsbarkeitversehenenKonsulnund deren Stellvertreter haben
den allgemeinenStaatsdiener-Eid zu leisten- Sind dieselben Ausländer, so
werden sie dahin beeidigt, daß sie die Pflichten ihres Amtes unparteiisch und

gewissenhafterfüllenwollen. ·

Z. 8.

Die Gerichtsbarkeitwird von dem Konsul entweder allein oder durch das

Konsulargerichtausgeübt.Die Zuständigkeitdes Konsulargerichtstritt nur in
den durch das GesetzbestimmtenFällen em.

Z. 9.Bundes.Ges2tzb1.1867. 23
.
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5. 9.

- Das Konsulargerichtbesteht aus dem Konsul als Vorsitzendenund zwei
Beisitzern, welche der Konsul aus den achtbaren Gerichtseingesessenenoder in

Ermangelung solcheraus« sonstigenachtbaren Einwohnern seinesBezirks ernennt.

Z. 10.

Die Beisitzerwerden am Anfang jeden Jahres fürdie Dauer desselben
ernannt. Gleichzeiti sind zwei oder mehrere Stellvertreter zu ernennen, welche
für die Beisitzerin bwesenheitoder Verhinderungsfälleneintreten.

s. 11.

Vor dem Antritt ihres Amtes werden die Beisitzerund deren Stellvertreter
dahin beeidigt, daß sie die Pflichten desselbenunparteiisch und gewissenhaft
erfüllenwollen. —

Z. 12.

Den Beisitzernsteht ein unbeschränktesStimmrecht zu.

§. 13.

·

Jst es nicht möglich, ein Konsulargerichtzu berufen, so tritt der Konsul
an Stelle desselben;es müssenjedoch in einem solchenFalle die Gründe, welche
die Berufung des Konsulargerichtsverhindert haben, von dem Konsul zu den
Akten vermerkt werden.

Z. 14.

Die Konsuln sind bei Ausübungder Gerichtsbarkeitder Aufsicht der ihnen
vorgesetztenGesandtschaftenund in Ermangelung solcher, sowie in letzterInstanz
der Aufsicht der Minister der auswärtigenAngelegenheitenund der Justiz un-

terworfen, und war in demselbenMaaße, wie die inländischenGerichte der

Aufsichtdes Iusiizministers
Z. 15.

Jeder Konsul hat die Personen zu bestimmen, welche in den zu seiner
GerichtsbarkeitgehörigenRechtsangelegenheitendie Funktionen der Rechtsanwalte
auszuübenhaben. Em BerzeichnißdieserPersonen ist im gerichtlichenGeschäfts-
lokale auszuhängen. ,

-

Gegen die Verfügung des Konsuls, durch welche die Eintra ung einer
Person in das Verzeichnißabgelehnt oder, ihre Löschungin dem s erzeichniß
angeordnet wird, findet die Beschwerdean die Aufsichtsbehörde(Z. 14.) statt.

s. 16.
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Z. 16.

Bei Beurtheilun der bürgerlichenRechtsverhältnisseder der Konsular-

gerichtsbarkeitunterworfenenPersonen ist anzunehmen, daß in den Konsulats-
ezirken das Allgemeine Landrecht und die übrigen Preußischenallgemeinen
Gesetzbüchernebst den dieselben abändernden, ergänzendenund erläuternden Be-

stimmungengelten. In Betreff der handelsrechtlichenVerhältnissekommt jedoch
zunächstdas in den Konsulatsbezirkenerweislich geltende Handelsgewohnheits-
recht zur Anwendung.

Z. 17.

Rücksichtlichder strafbaren Handlungen ist anzunehmen, daß für die der

KonsulargerichtsbarkeitunterworfenenPersonen das Strafgesetzbuchvom 14. April
1851. und die übrigen in der Monarchie geltenden Strafgesetze auch in den

KonsulatsbezirkenGeltung haben. Die für sdie KonsulatsbezirkeerlassenenStraf-
gesetzeder Landesregierungen bleiben außer Anwendung, insofern nicht durch
Staatsverträgeoder Herkommenetwas Anderes bestimmt ist.

Jeder Konsul ist befugt, für seinen Iurisdiktionsbezirkoder einen Theil
desselbenpolizeilicheVorschriftenmit verbindlicher Kraft für die seiner Gerichts--
barkeitunterworfenen Personen zu erlassen, und die Nichtbefolgungderselbenmit

Geldstraer bis zum Betrage von zehn Thalern zu bedrohen.

Diese Vorschriften sind sofort in Abschrift der vorgesetztenGesandtschaft
und in Erman elung derselben dem Minister der auswärtigenAngelegenheiten
einzureichen owohl der Gesandte als der Minister der auswärtigenAnge-
legenheiten ist befugt, die polizeilichenVorschriften des Konsuls außer Kraft
zu setzen. .

Die Verkündungder polizeilichenVorschriftenerfolgt in der im Konsulats-
bezirküblichenWeise und jedenfalls durch Aushang in dem gerichtlichenGe-

schäftslokaldes Konsuls
·

Z. 18.

Neue Gesetzeerlangen in den KonsulatsbezirkenGesetzeskraftnach Ablauf
von sechs Monaten , von dem Tage an gerechnet, an welchem das betreffende
Stück der Gesetz-Sammlungin Berlin ausgegebenworden ist, insofern nicht das
neue Gesetzeine andere Zeitbestimmungfur den Anfang seiner Geltung in den

Konsulatsbezirkenoder die Bestimmung einer späterenZeit für den Anfang seiner (

allgemeinenGeltung enthält. «

§. 19.

Die von den Konsuln für die Gerichtshandlungenzu erhebendenKosten
und Gebuhren werden durch einen Tarif bestimmt, welchen die Minister der

auswärtigenAngelegenheiten,der Justiz und der Finanzen zu erlassenhaben.
23s Dieser
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DieserTarif darf keine shöherenSätze vorschreiben,als die Gebühren-
und Kostengesetzezulassen, welche für die im s. 2. bezeichnetenLandestheile
ergangen sind. -

Il. Bestimmungen, betreffenddas Verfahren bei Ausübung der

Civilgerichtsbarkeit

s. 20.

Bei Ausübung der Eivilgerichtsbarkeitder Konsuln bestimmt sichsowohl
in Angelegenheitender streitigen, als der nicht streitigen Gerichtsbarkeit das

Verfahren nach den für die in Z. 2. bezeichnetenLandestheilebestehendenVor-

schriften, insoweit diesenicht Einrichtungen und thatsächlicheVerhältnissevoraus-

setzen, welche in den Konsulatsbezirkenfehlen.

§. 21.

Es bleiben insbesondere die Vorschriften, welche die Mitwirkung der

Staatsanwaltschaft betreffen, außer Anwendung. Dasselbe gilt von den auf
die kollegialischeErledigung der Geschäftesich beziehendenVorschriften, insoweit
nicht die Zuständigkeitdes Konsulargerichts(5. 9.) begründetist. Die Zustän-
digkeit des letzterentritt ein für die mündlicheVerhandlung und für die auf
die mündlicheVerhandlung zu erlassenden Entscheidungenin Eivilprozeßsachen
mit Ausschlußder Bagatellsachen.

Z. 22.

Bei Prozessen, in welchen eine der Konsulargerichtsbarkeitnicht unter-

worfene Person als Partei betheiligt ist , findet an Orten , wo es herkömmlich
ist , auf Verlangen dieserPartei die Verhandlung und Entscheidungdurch eine

Kommission statt, deren Zusammensetzungund deren Verfahren sich durch das

Herkommenbestimmt. -Das Erkenntnißder Kommission bedarf der Bestäti-
gung (Homologation) des Konsuls. Dieser hat das Erkenntnißnur dann zu
bestätigen,wenn er dasselbe formell und materiell gerechtfertigtfindet. Gegen
das von dem Konsul bestätigteErkenntnißfinden dieselben Rechtsmittel statt,
welche gegen die von dem Konsul selbstständigerlassenen Erkenntnissestatt-
haft sind.

s. 23.

Für die zur Zuständigkeitder Konsuln gehörilglenCivilsachenwird die
Gerichtsbarkeit der zweiten Instanz von dem Appe ationsgerichtin Stettin,
die der dritten und höchstenInstanz von dem Obertribunal in Berlin in gleicher
Art ausgeübt,wie für die , zur Zuständigkeitder- im Z. 2. bezeichnetenGerichte

des



- des JnlandesJgehörigenCivilsachen« Es gilt dies insbesonderevon den Ve-

schwerdenund echtsmitteln, insoweit in den nachstehendenParagraphen nicht
etwas Anderes bestimmt ist«

s. 24.

Die auf die Fristen und das Verfahren für die Rechtsmittel in schleuni-
gen Sachen sich beziehendenVorschriften, mit Ausnahme der Vorschriftenüber

die Anmeldungsfrist, bleiben außerAnwendung. Es sind mit dieser Ausnahme
die Vorschriften über die Fristen und das Verfahren für die Rechtsmittel in

nicht schleimigenSachen auch auf die schleunigenSachen anwendbar.

Z. 25.

Das Rechtsmittel der Appellation ist«bei dem Konsul nicht allein anzu-

melden, sondern auch innerhalb der gesetzlichenFrist (s. 17. der Verordnung

Fom
21. Juli 1846., Gesetz-Samml. S. 291.) einzuführenund zu recht-

ertigen.

Z. 26.

Nach dem Eingang der Einführungs-und Rechtfertigunsschriftbe lie t

der Konsul über die Zulassung des Rechtsinittels Wird Ldasselbevoiichihißn
gurückgewiesemso sindet gegen die zuruckweisendeVerfügungBeschwerdenach

en Bestimmungen des Z. 34, der Verordnungvom 21. Juli 1846. statt.
Hält der Konsul die Zulassung des Rechts-mittelsfür gerechtfertigt,so erläßt
er die Aufforderung an den Appellaten, binnender gesetzlichenFrist die Beant-

wortung der Appellation bei ihm einzureichen(§. 20. der Verordnung vom

21. Juli 1846.).

Z. 27.

Wenn der Konsul bei der Prüfungder Schriftsätzeeine von der einen

oder anderen Partei beantragte neue Beweisaufnahmeerheblichfindet, so kann

er dieselbedurch einen Vorbescheidanordnewundnach den für das Verfahren
in erster Instanz bestehendenVorschriftenbewirken.

§. 28.

Wird eine Veweisaufnahmenicht beantragt, oder von dem Konsul nicht
für angemessenerachtet, oder ist dieselbebeendigt, so übersendeter die Akten

an das Gericht zweiter Jnstanz und setzt hiervon gleichzeitigdie Parteien
in Kenntniß.

«

s. 29.

Jede Partei hat zu den Akten ohne vorherigeAufforderung eine im Jn-
lande
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lande wohnendePerson zu bezeichnen,oder die Zuordnung eines OffizialsAni
waltes zu beantragen) welcher zur Empfangnahmeder für sie bestimmten Ber-

fügungenund Ladungen des Gerichts zweiter Instanz berechtigtsein soll.
Der Partei, welche weder eine solche Anzeige erstattet, noch bei dem

Gericht zweiter Instanz zu ihrer Vertretung einen Bevollmächtigtenbestellt,
noch die Zuordnung eines Offizial-Anwaltes beantragt hat, werden die für sie
bestimmten Verfügungen und Ladun en des Gerichts zweiter Instanz mittelst
Aushanges im Geschäftslokaldieses Gerichtswirksam zugestellt.

Z. 30.

Nach Eingang der Akten wird von dem Gericht zweiter Instanz sofort
der Termin zur mündlichenVerhandlung anberaumt.

Z. 31.

Die esetzlichenFristen, innerhalb welcher das Rechtsmittel der Revision
und Nichtigeitsbeschwerdebei dem Obertribunal einzuführenund zu rechtfertigen
ist, sowie diejenigen, innerhalb welcher die Revision und Nichtigkeitsbeschwerde
zu beantworten sind, werden verlängert:

1) um zwei Monate , wenn das Konsulat in Europa seinen Sitz hat;

2) um vier Monate, wenn es in einem Küstenlandevon Asien oder Afrika
längs des Mittelländischenoder SchwarzenMeeres oder auf einer dazu
gehörigenInsel seinen Sitz hat;

3) um sechs Monate, wenn der Sitz desselbenin einem anderen außer-
europäischenLande sich befindet

«

Z. 32.

Wenn für die Partei , welche die Revision oder Nichtigkeitsbeschwerdezu
beantworten hat, weder eine Beantwortung eingereicht, noch anderweit ein zur
Prozeßpraxisbei dem Obertribunal befugter Rechtsanwaltals ihr Vevollmächtigter
zu den Akten legitimirt ist, so werden ihr die für sie bestimmten Verfügungen
und Ladungen des Obertribunals mittelst Aushanges im Geschäftslokaledes letz-
teren wirksam zugestellt.

Z.

Ist der gegen ein Erkenntnißdes Konsuls angebrachteRekurs rechtzeitig
eingelegtund das Rechtsmitteldem Gegenstandenach zulässig(Z. 8. des Gesetzes
vom 20. März 1854., Gesetz-Samml. S. 115.), so wird die Rekursbeschwerde
von dem Konsul dem Gegentheil mit der Aufforderungmitgetheilt, binnen vier-

zehn Tagen die Beantwortung bei ihm einzureichenoder zu Protokoll zu geben.
«

Die
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Die Einsendungder Akten an das Gericht zweiterInstanz erfolgt erst nachEin-

gang der Beantwortung oder nach Ablauf der vierzehntägigenFrist.
Bei dem Gericht zweiter Instanz findet die Anberaumung eines Termines

zur Anhörungder Parteien und zur Verkündungder Entscheidungnicht statt.

Z. 34.

In denjenigenFällen, in welcheneine Beschwerdebinnen einer bestimmten
Frist bei dem Gericht der höherenInstanz angebrachtwerden muß, kann die

Asiblringungderselbeninnerhalb der gesetzlichenFrist auch gültig bei dem Konsul
er o gen.

Ill. Bestimmungen, betreffenddas Verfahren bei Ausübung der

Strafgerichtsbarkeit.

Z. 35.

Bei Ausübung der Strafgerichtsbarkeitder Konsuln bestimmt sich das

Verfahren, soweit nicht nachstehendein Anderes angeordnet ist, sowohl in Be-

treff der Führung der Untersuchungen,als der Abfassungund Vollstreckungder

Erkenntnissegleichfallsnach den für die im Z. 2. bezeichnetenLandestheilebe-

stehendenVorschriften

Z»3’6. -

Die Konsuln sind zur Verfolgung der stfrafbarenandlun en von Amts-

wegen verpflichtet; sie haben sich in dieser Hinsicht na den orschriftender

AllgemeinenKriminalordnung vom 11. Dezember 1805., insonderheitnach den

Bestimmungen über die gesetzlichenVeranlassungsgründeeiner Untersuchungzu

richten. Die Bestimmungen, welche die.Bestrafung von dem Antrage einer

Privatperson abhängigmachen, werden hierdurchnicht berührt.
Die Vorschriften, welche auf die Zuziehungder Staatsanwaltschaft sich

beziehenoder dieselbevoraussetzen, bleiben m allen bei den Konsuln anhängigen
UntersuchungenaußerAnwendung.

s. 37.

Der verhafteteAngeschuldigtekann sich von dem Augenblickseiner Ver-

haftung an eines Vertheidigers aus der Zahl der im §. 15. erwähntenPersonen
bedienen. Ein solcherVertheidiger ist befugt, schon währendder Voruntersuchung
sichohne Beisein einer Gerichtspersonmit dem Angeschuldigtenzu besprechenund
den gerichtlichenUntersuchungsverhandlungenbeizuwohnen.

§. 38.
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s. 38.
-

Das über den Hergang in der HauptverhandlungaufzunehmendeProtokoll
ist vor der Entscheidungin Gegenwart des Angeklagtenund seinesVertheidigers
vorzulesen. Ingleichenmuß jederbei der Hauptverhandlungvernommenen Person
ihre Aussage unmittelbar nach der Protokollirung derselben vorgelesen werden.
Bei der Verlesung sind die Betheiligten mit Erklärungenund Anträgen zum
Zweck der Berichtigung und Ergänzungdes Protokolls zu hören. Die gesche-
hene Verlesung ist im Protokoll zu vermerken.

«

§. 39.

Wenn für die strafbare Handlung nach den im Z. 35. erwähntenGesetzen
die Zuständigkeitder Einzelrichterbegründetist , so erfolgt die Untersuchungund

Entscheidungdurch den Konsul nach den für das Untersuchungsverfahrendurch
EinzelrichterbestehendenVorschriften.

Z. 40.

Jst die strafbare Handlung ein zur Zuständigkeitder Gerichtsabtheilungen
gehörigesVerbrechen oder Vergehen, so erfolgt die Untersuchungund Entschei-
dung durch das Konsulargericht(Z. 9.) nach den für das Untersuchungsverfahren
durch GerichtsabtheilungenbestehendenVorschriften

Z. 41.«

Hält das Konsulargericht eine XrichtlicheVerfolgung für gesetzlichbe-

gründet,so verordnet es die gerichtliche oruntersuchung,welchevon dem Konsul
geführtwird. Der mündlichenVerhandlung vor dem Konsulargerichtmuß in
der Voruntersuchung eine Vernehmung des Angeschuldigtenvorhergehen, bei

welcher ihm der Gegenstand der Anschuldigungund der Inhalt der erhobenen
Beweisemitzutheilenist.

Z. 42.

Jst der Angeschuldigteein Preuße, welcher sich nur vorübergehendim
Auslande aufhält, so ist der Konsul in den Fällen der Is. 39. und 40.,
sofern der Angeschuldigtenicht widerspricht,befugt und, wenn der An eschul-
digte es verlangt, verpflichtet, die· Sache zur Einleitun des Hauptverizahrens
und Abfassung des Erkenntnisses dem zuständigen ericht des Jnlandes,
und , wenn es an einem solchen fehlt, dem Kreisgericht m Stettin zu
überweisen.

Die Ueberweisunggeschiehtnach Abschlußder Voruntersuchung,welche
in einem solchenFalle auch wegen der im s. 39. bezeichnetenstrafbaren Hand-
lungen einzuleitenist.

§ 43
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§. 43.

Jst die strafbare Handlung ein der schwurgerichtlichenKompetenz unter-

liegendesVerbrechen, so hat der Konsul nur die zur strasrechtlichenVerfol-
ung erforderlichenSicherheitsmaaßregelnzu treffen und geeignetenFalls die

oruntersuchung zu führen. Das weitere Verfahren, insbesonderedie etwa

erforderlicheVervollständigungder Boruntersuchung, in leichen das Haupt-
verfahren, gehört vor das zuständie Kreis · und chwurgerichtdes Jn-
landes und, wenn es an einem solcgenfehlt, vor das Kreis- und Schwur-
gericht in Stettin.

·

Z. 44.

,Wenn der Angeschuldigteein Schutzgenosseist, welcher einem anderen

Staate als Unterthan angehört,so kann er in allen Fällen (Z§. 39. 40. 43.)

derdRegierungdieses Staates zur Untersuchung und Bestrafung überwiesen
wer en.

Z. 45.

Jn Bezug auf die zur Kompetenz des Kammergerichts gehörien

Staatsverbrechen bewendet es bei dem Gesetzevom 25. April 1853. Gesetz-
Samml S. 162.).

Z. 46.

Gegen die von den Konsuln in Untersuchungenwegen Uebertretung er-

lassenenErkenntnissesindet ein Rechtsmittelnicht statt.

Z. 47.

In allen anderen Fällen steht dem Angeklagtengegen das Erkenntniß
des Konsuls oder des Konsulargerichtsdas Rechtsmittelder Appellationzu.

§. 48.

Rücksichtlichder Frist , innerhalb welcher das Rechtsmittel anzumeldenund

Stilrechtfertigenist, und rücksichtlichder Förmlichkeitender Anmeldun- und

echtfertigunggelten die Bestimmungen m den Is. 126. bis 129. der erord-

nung vom Januar 1849. (Gesetz«-Samml.S. 37.).
«

Z. 49.
.

Wenn der Konsul die, von den Angekla ten zur Rechtfertigung der

Appellation an ebrachten neuen ThatsachenUnd eweisefür erheblicherachtet-
so hat er die Beweisaufnahmein den Formen des schriftlichenVerfahrens sp-
weit zu bewirken , als dieselbe im Konsulatsbezirkeerfolgen kann. Dem An-

geklagtenoder dessenBertheidigerist die
«
angeordnete Beweisaufnahme bekannt

zu machen und ihm die Anwesenheitdabei zu gestatten.
Bundes·Gesctzo1.1867.

«

24 Si 50s
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Z. 50.

Auf die Appellation wird von dem Appellationsgerichtin Stettin auf
Grund der Akten erkannt. Die Entscheidungerfolgt durch eine aus fünf Mit-
eliedern bestehendeAbtheilung,"nachdem vor derselben unter Zuziehung eines

erichtsschreibersein mündlichesSchlußoerfahrenstattgefundenhat.

Z. 51.

Vor Einsendung der Akten an das Gericht zweiter Instanz erfordert
der Konsul die Erklärung des Angeklagten, ob er in den höherenInstanzen
seine Rechte in Person wahrnehmen,«oder sich durch einen Vertheidiger ver-

treten lassen wolle. Im letzterenFalle ist die Person des Vertheidigers von

dem Angeklagten zu bezeichnen Er kann auch beantragen, daß ihm von dem

Gericht zweiterInstanz ein Vertheidiger von Amtswegenbestelltwerde. Wenn
er verhaftet ist , so steht ihm nur das Recht zu, durch einen Vertheidigersich
vertreten zu lassen.

·

Z. 52.

Nachdem die Akten bei dem Gericht zweiter Instanz eingegangen sind,
bestimmt dasselbe einen Termin zum mündlichenSchlußverfahren.Zu dem
Termine ist der bei dem Gericht zweiter Instanz angestellteOber-Staatsanwalt

zuzuziehenund der Angeklagte oder der von diesem ernannte oder ihm von

Amtswegen zu bestellendeVertheidiger vorzuladen In Ermangelung eines

Vertheidigers, oder wenn der von dem Angeklagtenernannte Vertheidigernicht
am Orte des Gerichts wohnt , erfolgt die Vorladung des Angeklagtenmittelst
Aushanges im Geschäftslokaldes Gerichts.

s. 53.

Bei dem mündlichenSchlußverfahrengiebt zuerst ein aus der Zahl der

Gerichtsmitglieder zu ernennender Referent auf Grund einer schriftlichenRe-
lation mündlicheine Darstellung der bis dahin stattgefundenenVerhandlungen.

"

Hieraus wird der Angeklagte mit seinen Beschwerden, und der Ober-
Staatsanwalt mit seinen Gegenerklärungengehört.

Z. 54.
-

Das Gericht zweiterInstanz ist bei der Abfassungdes Erkenntnissesan

die thatsächlichenFeststellungen des ersten Richters nicht gebunden; es hat
unabhängig von denselben in den Entscheidunsgründen der Vorschriftdes
Art. 31. des Gesetzesvom 3. Mai 1852. (Gesetz- ammL S. 209.) zu genügen.
Hält es eine Beweisaufnahme für nöthig- so verordnet es die Erhebungdes

Beweises im schriftlichenVerfahren (Z. 49.). Nach Eingang der Bewetsver-
handlungen ist ein neuer Termin zum mündlichenSchlußverfahrenanzusetzen.

Das Gericht zweiter Instanz kann jedochdie Vernehmungvon

Zeugenim
«

)
,
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Schlußterminselbst veranlassen, wenn dieses ohne erheblichenZeit- und Kosten-
aufwand aussührbarist.

"

Ist das Urtheil in Abwesenheit des Angeklagtenverkündet, so sind in

Bezug auf die Zustellungdesselbendie Bestimmungen des«Z. 52« maaßgebend

s. 55.
.

Insoweit aus den vorstehenden Paragraphensich nicht ein Anderes er-

giebt, finden auf das AppellationsverfahrendiejenigenVorschriften Anwendung,
welche in den im Z. 2. bezeichnetenLandestheilen für das Appellationsverfahren
in Strafsachen gelten.

·

§. 56.

Gegen das Erkenntnißdes Appellationsgerichtsin Stettin steht sowohl
dem Angeklagtenals dem Ober-Staatsanwaltdas Rechtsinittel der Nichtigkeits-
beschwerdezu. Die letztere ist bei dem Appellationsgerichtanzumelden, zu

begründenund «zu beantworten. Im Uebrigengelten in Betreff des Rechts-
mittels alle mit den Bestimmungen diesesGesetzesvereinbaren Vorschriften,
welche in den gedachtenLandestheilen fur« das Rechtsmittel der Nichtigkeits-
beschwerdein Strafsachen bestehen

§. 57.

Beschwerdengegen Verfügungen der Konsuln und Konsulargerichte in

Strafsachen folgen dem Instanzenzuge der gegen Erkenntnissein den betreffenden
Sachen zulässigenRechtsinittel Jst die Verfügungin einer Sache erlassen,
in welcher nach Z. 42. das Kreis- und Schwurgerichtin Stettin zuständigist,
so geht die Beschwerde zunächstan das Appellationsgerichtin Stettin. Eine

weitere Beschwerdean das Obertribunal ist zulässig,wenn die Verfügung aus

Rechtsgründenangefochtenwird.
—

.

Wenn die Beschwerdebinnen einer bestimmtenFrist bei dem Gericht der

höherenInstanz angebracht werden muß, so kommt die Vorschrift des Z. 34.

zur Anwendung.

-IV". Schlußbestimmungen

Z. 58.

Die Bestimmungen über die Militairgerichtsbarkeitwerden durch dieses
Gesetznicht berührt.

«

s. 59.

Das Gesetztritt für alle Konsulatsbezirkeam I. Januar 1866. in Kraft.
Alle vor diesem Zeitpunkte durchJnsinuation der Klae anhängi ge-

wordenen Civilprozesseund alle vor diesemZeitpunktedurchEröFnungder örm-

24s
— lichen
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lichenUntersuchunganhängiggewordenenStrafsachenwerden in dem bis eri en

Verfahren durch alle nach demselbenzulässigenJnstanzen zu Ende geführkg

Z. 60.

Unsere Minister der auswärtigenAngelegenheitenund der Justiz haben
die zur Ausführungdes GesetzeserforderlichenAnordnungenzu erlassen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KöniglichenJnsiegel

Gegeben Carlsbad, den 29. Juni 1865.

(.t-. s.) Wilhelm.
v. Bismarck-Schönhausen. v.. Bodelschwingh v. Roon.

Gr. v. Jtzenplitz. v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selchow.
Gr. zu Eulensburg

(N1·.24.)
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(Nr. 24.) Gesetz, betreffendden außerordentlichenGeldbedarf des NorddeutschenBandes

zum Zwecke der Erweiterung der Bundes-Kriegsmarine und der Her-

stellungder KüstenvertheidigungVom 9. November 1867.

Vsir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von PreußenIc.

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

«

Z. 1.

Zur Bestreitung der außerordentlichenAusgaben für die Bundesmarine,
soweit dieselbenwährendder nächstenJahre nach Maaßgabeder Bestimmungen
des Artikels 70. der Verfassung des NorddeutschenBundes ihre Deckung nicht
finden, sowie zu den Kosten der Küstenvertheidigungsind die erforderlichenGeld-

mittel bis auf Höhe von zehn Millionen Thaler durch eine verzinslicheAnleihe
u beschaffen,welche nach Maaßgabedes »Bedarfsallmälig zu realisiren und

derManne-, resp. Militairverwaltung zu uberweisenist.

Z. 2.

Die Zinsen dieserAnleihe und die Termine, in welchendieselbenzu zahlen
sind, werden vondem Bundespräsidiumfestgesetzt Nach dessenbesondererAn-

ordnung werden ii»berdie Anleihe Schuldverschreibungen,versehenmit Coupons
über die Zinsen fur vier Jahre und Talons zur Erhebung neuer Zinscoupons,
von der Bundes-Schuldenverwaltung ausgefertigt.Die folgenden Serien der

Zinscoupons werden
denananbern

der mit der vorhergehendenSerie ausgege-
benen Talons gegen deren ück abe verabfolgt,«wird hiergegen vor der Aus-

reichung der neuen Coupons Wi er pruch erhoben, so erfolgt dieselbe an die

Besitzerder Schuldverschreibungengegen besondereQuittung

"Z.3.
Die Anleiheist vom Jahre 1873. ab jährlichmit mindestensEinem Pro-

zent des Schuldkapitalszu tilgen. Außerdemwerden zur Tilgung der Anleihe
die durch allmäligeAbtragung des Schuldkapitalsersparten Zinsen in der Art

verwendet, daß dieselbendem Tilgungsfondsin ununterbrochenerZeitfolge zu-

wachsen. UnerhobengebliebeneZinsen verfahren binnen vier Jahren, von der Ver-

fallzeit an gerechnet, und fallen demnächstdem Tilgiingsfondszu.
«

Dem NorddeutschenBunde bleibt»das Recht vorbehalten, den hiernach zu
berechnendenTilgungsfonds, welcher niemals verringert werden darf , zu ver-

stärken, oder auch die sämmtlichenSchuldverschreibungenzur Rückzahlungnach
sechsmonatlicherFrist auf einmal zu kündigen.

«

Den Jnhabern der Schuldverfchreibungenstehtkein Kündi un sre t e en

den NorddeutschenBund zu.
g g ch g g

v§. 4.
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Z. 4.

Die zur Tilgung und VerzinsungdieserAnleiheerforderlichenMittel müssen
der Bundes- Schuldenverwaltung aus den bereiteftenEinkünftendes Norddeutfchen
Bundes zur Berfallzeit zur Verfügunggestellt werden.

Z.

Die Tilgung geschiehtin der Art, daß die für jedes Jahr dazu bestimm-
ten Fonds (Z. 3.) zum Ankan eines entsprechendenBetrages von Schuldver-
schreibungenverwendet werden. Insoweit jedoch der Ankauf nicht unter dem

Nennwerthe bewirkt werden kann, werden die in dem betreffendenJahre einzu-
lösendenSchuldverschreibungenin halbjährigenRaten in den Monaten März
und September öffentlichausgelooset und die gezogenen Nummern zur öffentlichen
Kenntniß gebracht. Sechs Monate nach erfolgterBekanntmachungder gezogenen
Nummern können die Inhaber der ausgelooseten Schuldverschreibungenden

Kapitalbetrag baar in Empfang nehmen. Ueber diesen Termin hinaus werden
die etwa unabgehoben gebliebenenKapitalbeträgenicht weiter verzinset. Die

letzteren verjähren in dreißigJahren nach eingetretenerFälligkeitzu Gunsten
der Bundeskasse

Mit den Schuldverschreibungensind zugleichdie ausgereichten,nach deren
Zahlun stermine fälligenZinscoupons einzuliefern.«

» geschiehtdies nicht, so wird der Betrag der fehlendenZinscoupons von

dem Kapitale gekürztund zur EinlösungdieserCoupons verwendet.

Z. 6.

Jn Ansehung der verlorenen oder vernichtetenSchuldverfchreibungenoder

Zinscoupons finden die auf die PreußischenStaatsschuldscheineund deren Zins-
coupons Bezug habenden ZZ 1. bis 13. der Verordnung vom 16. Juni 1819.

wegen des Aufgebots und der Amortisation verlorener oder vernichteter Staats-

papiere (PreußischeGesetz-Samml.von 1819. S. 157.) mit nachstehendennäheren
Bestimmungen Anwendung:

a) Die im s. 1. jener VerordnungvorgeschriebeneAnzeigemuß der Bundes-
Schuldenverwaltung gemacht werden. Dieser werden alle diejenigenGe-

schäfteund Befugnissebeigelegt,welchenach der angeführtenVerordnung
dem Schatzministeriumzukommen.

b) Fast
im Z. 5. gedachte Aufgebot erfolgt bei dem Stadtgerichte zu

er m.

c) Die in den §§. 6. 9. und 12. vorgeschriebenenBekanntmachungensollen
durch den PreußischenStaatsanzeiger oder die Zeitung, welchean seine
Stelle tritt, und durch je eine der in Leipzig, Hamburg und Frank-
furt a. M. erscheinendenZeitungen, deren Bestimmung der Bundes-
Schuldenverwaltung überlassenbleibt, erfolgen.

§. 7.
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Z. 7.

An Stelle der Anleihe von zehn Millionen Thaler (Z. 1.) können vor-

übergehendverzinslicheSchatzanweisungen,längstensauf Ein Jahr lautend, aus-

gegeben werden. Dieselbensind aus dem Ertrage der Anleihe, je nachdem die-

selbe realisirt wird, wieder einzulösen,inzwischenaber aus den bereitesten Ein-

künftendes NorddeutschenBundes zu verzinsen,beziehungsweiseeinzulösen.

s. .8.

Die Ausgabe der Schatzanweisungenist durch die Bundeskassezu bewirken.

Die Zinsen auf Schatzanweisungenverjährenbinnen vier Jahren, die ver-

schriebenenKapitalbeträgebinnen dreißigJahren nach Eintritt des in jederSchatz-

anweisung auszudrückendenFälligkeitstermins

Z. 9.

Die auf Grund dieses Gesetzesjährlichzu verwendenden Beträge sind in

den Bundeshaushalts-Etat des betreffendenJahres aufzunehmen. Für das

Jahr 1868. werden der Marineverwaltung 3,100,000 Thaler und der Militair-

verwaltung zur Küstenbefestigung500,000 Thaler zur Verfügunggestellt.

§. 10.

Die Ausführungdieses Gesetzeswird dem Bundeskanzlerübertragen.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes - Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den 9. November 1867.

(I«. s.)
» Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

(Nr. 25.) Gesetz, betreffend die vertragsmäßigenZinsen. Vom 14. November 1867.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Königvon Preußen&c.-

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
.. «-.,-«,., . Es .«.- H’·.L,»;,.s-(,;;.««, ,«-’- "-, N z»

des VsixlidxsstxilJCSUND Dis-J ArmkxtsksäglthWITH- T!."J.Ji. .

»
Z. 1.

Die Höhe der Zinsen, sowie die Höhe und die Art der Vergütung für

Darlehneund für andere treditirte Forderungen, ferner Konventionalstrafen,welche
für die unterlasseneZahlung eines Darlehnsoder einer sonst kreditirten Forderung
zu leistensmd, unterliegen der freien Vereinbarung

D«ie
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Die entgegenstehendenprivatrechtlichenund strafrechtlichenBestimmungen

werdenaufgehoben.
«

Z. 2.

Derjenige, welcherfür eine Schuld dem Gläubigereinen höherenZinssatz
als jährlichsechs vom Hundert gewährtoder zusagt, ist zu einer halbjährigen
Kündigungdes Vertrages ber t. Jedoch kann er von dieser Befugniß nicht
unmittelbar bei Eingehungdes ertrages, sondern erst nach Ablauf eines halben
Jahres Gebrauch machen.

Vertragsbestimmungen,durch welche diese Vorschrift zum Nachtheil des
Schuldners beschränktoder aufgehobenwird, sind ungültig

Auf Schuldverschreibungen,welche unter den gesetzlichenVoraussetzungen
auf jeden Inhaber gestelltwerden, sowie auf Darlehne, welche ein Kaufmann
empfängt, und auf Schulden eines Kaufmanns aus seinen Handelsgeschäften
leiden die in diesemParagraphen enthaltenen Vorschriften keine Anwendung

Z. 3. .

Wird die Zahlung eines Darlehns oder einer andern kreditirten Forde-
rung verzögert,so bleibt auch für die Zögerungszinsender bedungeneZinssatz
maaßgebend,sofern derselbehöherist, als die gesetzlichbestimmten Zögerungs-
zinsen.

Z 4

Die privatrechtlichenBestimisnungenin Betreff der Zinsen von Zinsen und
die Vorschriften für die gewerblichenPfandleih-Anstaltenwerden durch dieses
Gesetznicht geändert.

Z 5

Den Landesgesetzenbleibt vorbehalten, zu bestimmen, daß die im Z. 2.

diesesGesetzeseingeräumteKündigungsbefugnißdes Schuldners gänzlichwegfalle,
oder daß ein höhererZinssatz, als sechsProzent, oder eine längereKündigungs-
frist, als sechs Monate, für die bezeichneteBefugnißmaaßgebendsei.

So weit einzelneLandesgesetzeBestimmungenenthalten, welchedie erwähnte
Kündigungsbefugnißdes Schuldners ausschließen,oder in der bezeichnetenWeise
beschränken, bleiben dieselbenin Gültigkeit,bis sie auf dem verfassungsmäßigen
Wege des betreffendenLandes, oder durch ein Bundesgesetzabgeändertwerden.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes - Jnsiegel

«
·

Gegeben Berlin, den 14. November 1867.

(I«. s.)
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimen Ober-Hofbuchdruckerei
«

(R. v. Decker).


